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Liebe Bürgerinnen und Bürger des Wahl-

kreises Hochtaunus/Oberlahn, 
 

eine bewegende Sitzungswoche in Berlin 

neigt sich dem Ende. Es war eine etwas andere 

Haushaltswoche als üblich.  

 

Angefangen hatte sie am Montag mit dem 

Staatsakt zu Ehren Helmut Schmidts. Ein lan-

ges Wirken für ein demokratisches Deutsch-

land und die erfolgreiche Bewältigung von 

zahlreichen Krisen (Kalter Krieg, RAF und Öl-

krise) prägten sein langes Leben. Bis zuletzt 

war Helmut Schmidt eine politisch-gesell-

schaftliche Instanz in Deutschland. Er wird 

Deutschland fehlen. 

 

Die Lage der Flüchtlinge war auch in den Sit-

zungen in dieser Woche ein wichtiges Thema. 

In allen betroffenen Ressorts wird seit Wo-

chen und Monaten mit Hochdruck gearbeitet. 

Allerdings sind vor allem europäische und in-

ternationale Akteure am Zuge, lösungsorien-

tierte Angebote zu machen. Aus diesem 

Grund sehe ich mit Hoffnung dem Treffen der 

Staats- und Regierungschefs entgegen. 
 

In Woche zwei nach den furchtbaren An-

schlägen von Paris fehlen mir nach wie die 

Worte, wie solch eine unmenschliche Tat ge-

schehen konnte. Meine Gedanken sind bei 

den vielen Verletzten und den Hinterbliebe-

nen dieser Tragödie. Wir müssen Lehren zie-

hen, Wege finden und Mittel verstärken, Fa-

natismus in den Köpfen zu bekämpfen. Fana-

tismus ist Hass. In unserer Gesellschaft ist 

kein Platz für Hass – nicht gegenüber Anders-

denkenden, Minderheiten und den 

Schwächsten der Schwachen. Wir werden un-

sere Freiheit verteidigen 
 

Trotz der nationalen und internationalen Ge-

schehnisse ist der Haushalt 2016 keine Ne-

bensächlichkeit, sondern die Basis des erfolg-

reichen Regierungshandelns im kommenden 

Jahr. Lesen Sie daher Details zu den wichtigs-

ten Haushaltsbeschlüssen, dem zweiten Pfle-

gestärkungsgesetz, der Förderung der Ein-

bruchsicherung durch die KfW und meine am 

13. November im Deutschen Bundestag ge-

haltene Rede zur Weiterentwicklung der Ge-

werbesteuer. Ich wünsche Ihnen dabei viel 

Vergnügen. 

 
Herzliche Grüße  

Ihr 

 

Brief aus Berlin  
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Erstes Asylpaket: 

Balkan: Die Tendenz stimmt 

 

Es ist noch nicht sehr lange her, dass am 15. 

Oktober 2015 das erste Asylpaket verabschie-

det wurde.  

 

Unser erstes Ziel mit dem verabschiedeten 

Paket war es mit diesem die Zuwanderung 

von Menschen aus Staaten des westlichen 

Balkans dauerhaft einzudämmen, indem Ko-

sovo, Albanien und Montenegro formal als si-

chere Herkunftsstaaten eingestuft wurden.  

 

Unser zweites Ziel war die Steigerung der Ab-

schiebungen von Nicht-Asylberechtigten, die 

in den individuellen Einzelfällen sicher nicht 

leicht, aber in der Masse notwendig ist, wol-

len wir die Handlungsfähigkeit für die Asyl-

berechtigten in Deutschland erhalten. 

Nun lässt sich Erfolg nicht immer eindeutig 

beweisen. Bei den Ihnen nun vorliegenden 

Zahlen des Regierungspräsidiums Gießen 

zeigt sich aber sehr deutlich, dass vor allem 

die freiwilligen Ausreisen, aber auch die Ab-

schiebungen sukzessiv angestiegen sind. Si-

cher sind die Zahlen in ihrer Höhe ausbaufä-

hig, aber die Tendenz ging bereits nur auf 

Grund der Ankündigung des Asylpaketes in 

die gewünschte Richtung. Abzuwarten blei-

ben die Auswirkungen des verabschiedeten 

Asylpakets auf die Zugänge und Abschiebun-

gen. 

 

Auch die zweite Grafik veranschaulicht die 

derzeitige Lage sehr gut. Die Zugänge aus Al-

banien und dem Kosovo sind in den vergan-

genen Monaten massiv zurückgegangen – 

auch weil die Menschen vom westlichen Bal-

kan konsequent aufgeklärt werden, dass 

ihnen in Deutschland nur in großen Ausnah-

mefällen Asyl gewährt wird.  

Die Grafiken für die Zahlen aus den Monaten 

vor dem ersten Asylpaket zeigen, dass allein 

die angekündigten Maßnahmen ihre Wir-

kung entfaltet haben. Gemeinsam mit den an-

gepassten Verwaltungsvorschriften haben sie 

dazu geführt, dass die Zugänge in den Wo-

chen vor dem Inkrafttreten des ersten Asylpa-

ketes spürbar zurückgegangen sind. 

 

Zugänge vom westlichen Balkan sind statis-

tisch nicht mehr relevant, jetzt müssen die 

Rückführungen zum westlichen Balkan ver-

stärkt werden, damit die Kapazitäten für Asyl-

berechtigte frei sind.  

 

Haushalt 2016: 

„Schwarze Null“ trotz 

Flüchtlingen & Investitionen 
 

Diese Sitzungswoche drehte sich nahezu alles 

um den Bundeshaushalt 2016. Auch dieses 

Jahr hat es die schwarz-rote Bundesregierung 

geschafft, einen Haushalt ohne neue Schul-

den zu verabschieden. Der Bund plant im 

kommenden Jahr mit dem Geld der Bürgerin-

nen und Bürger auszukommen und seine 
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Ausgaben von 316,9 Mrd. Euro ohne neue 

Kredite zu finanzieren. Das Anwachsen des 

Schuldenberges ist damit gestoppt, was in der 

Vergangenheit selbst in konjunkturell guten 

Zeiten nie gelungen ist.  

 

Gleichzeitig erfolgt die Ausfinanzierung des 

auf drei Jahre (2016 bis 2018) angelegten 10 

Mrd. Euro-Investitionspakets. Mit zusätzli-

chen Investitionen insbesondere in die öf-

fentliche Infrastruktur und die Energieeffizi-

enz stärken wir das Fundament für weiteres 

Wachstum in Deutschland. Die Investitionen 

werden gegenüber 2015 um gut 1,6 Mrd. Euro 

auf rd. 31,5 Mrd. € erhöht; die Investitions-

quote liegt damit bei rd. 10 %.  

 

Mehr Investitionen, aber keine neuen Schul-

den – dies ist eine gute Nachricht für die 

nachfolgenden Generationen. 

 

Nicht zu vergessen ist die steuerliche Entlas-

tung durch das Gesetz zur Anhebung des 

Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des 

Kindergeldes und des Kinderzuschlags sowie 

der Abbau der sog. kalten Progression mit ei-

nem gesamtstaatlichen Volumen von 5,5 

Mrd. Euro. Auf den Bund entfallen 2,5 Mrd. 

Euro Steuermindereinnahmen, die bereits im 

Regierungsentwurf 2016 eingeplant gewesen 

sind.  

 

Die Ausgabensteigerungen in Höhe von 4,9 

Mrd. Euro gegenüber dem Regierungsentwurf 

2016 sind vorrangig auf folgende Etats zu-

rückzuführen: 

 

Arbeit und Soziales (+ 2,6 Mrd. Euro) 

Inneres (+ 1 Mrd. Euro) 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-

cherheit (+ 470 Mio. Euro) 

Auswärtiges (+ 410 Mio. Euro) 

 

Ein Haushalt ohne Neuverschuldung ist 

keine Selbstverständlichkeit. Dies gilt umso 

mehr, wenn unvorhergesehene finanzielle 

Belastungen zu bewältigen sind. So sind auf 

Grund von Steuerrechtsurteilen Minderein-

nahmen des Bundes von gut 1,7 Mrd. Euro zu 

verzeichnen. Die wachsende Anzahl von 

Flüchtlingen und Asylbewerbern führt beim 

Bund zu Mehrbelastungen von gut 7,8 Mrd. 

Euro. 

 

Diese zusätzlichen Belastungen von mindes-

tens 9,5 Mrd. Euro werden zu einem großen 

Teil aus einer Rücklage finanziert, die sich 

aus einem Überschuss in Höhe von 6,1 Mrd. 

Euro aus dem Haushaltsjahr 2015 ergibt. Mit 

dieser Rücklage ernten wir die Früchte einer 

wirtschafts- und arbeitsmarktfreundlichen, 

auf Konsolidierung ausgerichteten Politik.  

 

Zudem ist anzumerken, dass wir den Ver-

schuldungsspielraum der Schuldenbremse 

nicht nutzen. Für das Jahr 2016 beträgt die 

maximal erlaubte Nettokreditaufnahme rd. 

9,9 Mrd. Euro. Mit dem Verzicht auf neue 

Schulden senden wir ein wichtiges inner-

staatliches Signal, aber ebenso auch nach Eu-

ropa. Trotz erheblicher zusätzlicher Ausga-

ben für die Aufnahme von Flüchtlingen und 

Asylbewerbern halten wir den Stabilitäts- und 

Wachstumspakt ein. 

 

Im Rahmen der parlamentarischen Haus-

haltsberatungen konnten wir wichtige politi-

sche Impulse und Schwerpunkte setzen. Al-

lein in der Bereinigungssitzung wurden rd. 

150 Änderungsanträge der Koalition be-

schlossen. Die wesentlichsten Änderungen 

stellen sich wie folgt dar: 

 

I. Innere Sicherheit 

Der BMI-Etat wird gegenüber dem Regie-

rungsentwurf um gut 1 Mrd. Euro erhöht. 

Dies führt u.a. zu einer verbesserten Personal- 

und Sachausstattung beispielsweise im Bun-

desamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF), bei den Sicherheitsbehörden und 

dem Technischen Hilfswerk. Die Mittel für 

Integrationsmaßnahmen werden gegenüber 

2015 um 326 Mio. Euro erhöht.  
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II. Mittelstand und maritime Wirtschaft 

Zur Stärkung des Mittelstandes werden die 

Mittel für das Zentrale Innovationsprogramm 

Mittelstand (ZIM) um 5 Mio. Euro, die Indust-

rieforschung für Unternehmen um rd. 2 Mio. 

Euro und der Titel „Mittelstand Digital“ um 11 

Mio. Euro erhöht. Das INVEST-Programm 

wird im Bereich „Innovative Unternehmens-

gründungen“ um 10 Mio. Euro ausgeweitet. 

Hinzu kommt der Mittelaufwuchs von 8 Mio. 

Euro zur Förderung einer alternativen Kraft-

stoffinfrastruktur (LNG).  

 

III. Agrar 

Zur Entlastung der landwirtschaftlichen Be-

triebe stocken wir den Bundeszuschuss zur 

landwirtschaftlichen Unfallversicherung um 

78 Mio. Euro auf 178 Mio. Euro auf. Gleichzei-

tig stellen wir im Rahmen der Gemeinschafts-

aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und 

des Küstenschutzes“ (GAK) zusätzlich 30 Mio. 

Euro für den ländlichen Raum zur Verfügung.  

 

IV. Verkehr 

Im Verkehrsbereich werden für die Lärmsa-

nierung an den Schienenwegen weitere 20 

Mio. Euro bereitgestellt. Darüber hinaus ste-

hen insgesamt gut 41 Mio. Euro erstmalig für 

den Bereich automatisiertes und vernetztes 

Fahren im Haushalt zur Verfügung. Für das 

Jahr 2016 sind 10 Mio. Euro eingeplant. 

 

V. Entwicklungszusammenarbeit/Huma-

nitäre Hilfe 

Deutschland kommt seiner internationalen 

Verantwortung angesichts der aktuellen Kri-

sen nach und schichtet im BMZ-Etat 370 Mio. 

Euro zugunsten der Krisenbewältigung und 

des Wiederaufbaus sowie für die Bekämpfung 

von Fluchtursachen in den Entwicklungslän-

dern haushaltsneutral um. So erfährt der 

Haushaltstitel „Krisenbewältigung“ eine Er-

höhung um 180 Mio. Euro auf insgesamt 400 

Mio. Euro. Auch die Sonderinitiative „Flucht-

ursachen bekämpfen“ erhält einen Ausgaben-

zuwachs um 190 Mio. Euro auf 300 Mio. Euro. 

 

VI. AA/Humanitäre Hilfe 

Die Mittel für humanitäre Hilfe und Krisen-

prävention im Etat des Auswärtigen Amtes 

(AA) werden um insgesamt 400 Mio. Euro auf 

1 Mrd. Euro erhöht. So steigen u.a. die Ausga-

ben für humanitäre Hilfsmaßnahmen um 

228,5 Mio. Euro auf 733,5 Mio. Euro und Kri-

senprävention um 153,5 Mio. Euro auf 248,5 

Mio. Euro. 

 

VII. Kultur 

Die Ausgaben für Kultur werden um rund 120 

Mio. Euro erhöht. Darunter fallen zusätzliche 

Mittel für das Denkmalschutz-Sonderpro-

gramm VI in Höhe von 20 Mio. Euro und Zu-

schüsse für national bedeutsame Kulturin-

vestitionen zur Sanierung und Modernisie-

rung von Orgeln in Höhe von 5 Mio. Euro. 

Ebenso erhöhen wir die Filmförderung um rd. 

15,5 Mio. Euro auf rd. 44 Mio. Euro. Die Zu-

schüsse an die Deutsche Welle werden um 

insgesamt 10,5 Mio. Euro aufgestockt. 

 

VIII. Bildung 

Bildung und Forschung haben weiterhin 

hohe Priorität für die CDU/CSU. Der Etat des 

Bildungs- und Forschungsministeriums 

steigt erneut. Die Ausgaben wachsen um rd. 

1,13 Mrd. Euro auf 16,4 Mrd. Euro. Im Rah-

men der parlamentarischen Beratungen ha-

ben wir mit 14 Mio. Euro die Voraussetzun-

gen für vorgesehene Verbesserungen beim 

Meister-BAföG geschaffen. Ebenso erfährt der 

Bologna-Prozess einen Mittelaufwuchs um 

27,2 Mio. Euro auf gut 87 Mio. Euro. 

 

IX. Flüchtlingsarbeit/bürgerschaftliches 

Engagement in Familien 

Im Etat des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend werden bürger-

schaftliches Engagement und Flüchtlingsar-

beit gestärkt. So gibt es 15 Mio. Euro mehr für 

Sprachkurse (C1) für ausländische Studenten 

und Hochschulabsolventen über den Garan-

tiefonds Hochschule und die Otto-Benecke-

Stiftung, 8 Mio. Euro zusätzlich für Jugend-

migrationsdienste, 8 Mio. Euro mehr für die 
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Koordinierung der Ehrenamtlichen im Be-

reich Flüchtlinge und 6 Mio. Euro zusätzlich 

für die allgemeine Flüchtlingsberatung. Für 

Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, Tole-

ranz und Demokratie im Programm „Demo-

kratie leben!“ sind zusätzliche 10 Mio. Euro 

eingeplant, so dass nächstes Jahr 50 Mio. Euro 

zur Verfügung stehen. Des Weiteren erhöhen 

wir die Ausgaben beim Elterngeld um 205 

Mio. Euro auf 6 Mrd. Euro. 

 

X. Stiftung Warentest 

Die Stiftung Warentest erhält in den kom-

menden Jahren insgesamt 100 Mio. Euro. Für 

2016 ist ein Zuschuss in Höhe von 10 Mio. 

Euro zum Stiftungskapital eingeplant. Für die 

zukünftigen Haushaltsjahre stehen bis zu 90 

Mio. Euro an Verpflichtungsermächtigungen 

bereit. 

 

XI. Sozialer Wohnungsbau 

Die Mittel für den sozialen Wohnungsbau 

werden im nächsten Jahr quasi verdoppelt. 

Sie steigen von 518 Mio. Euro um 500 Mio. 

Euro auf 1,018 Mrd. Euro. Damit unterstützt 

der Bund mittelbar die Länder und Kommu-

nen im Bereich der Asylpolitik durch die Er-

höhung der Fördermittel beim Neubau von 

Wohnungen und bei der Ausweitung des Be-

stands an Sozialwohnungen. Diese Aufsto-

ckung der vom Bund zuzuweisenden Kom-

pensationsmittel in Höhe von jeweils 500 

Mio. Euro ist für die Jahre 2016 bis 2019 vor-

gesehen. 

 

XII. Rüstungsaltlasten 

Für die Beseitigung alliierter Bomben und 

sonstiger Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg 

werden als einmalige Maßnahme in den 

nächsten vier Jahren insgesamt 60 Mio. Euro 

bereitgestellt, um besonders betroffenen Re-

gionen und Bundesländern zu helfen.  

 

XIII. Arbeit und Soziales 

Der BMAS-Etat erhöht sich um 2,6 Mrd. Euro. 

Davon stehen 1,9 Mrd. Euro im Kontext zur 

Entwicklung der Flüchtlingszahlen. Insge-

samt wird das Arbeitslosengeld II um 1,3 Mrd. 

Euro auf 20,5 Mrd. Euro, die Verwaltungskos-

ten für die Durchführung der Grundsicherung 

für Arbeitssuchende um 325 Mio. Euro, die 

Beteiligung des Bundes an den Kosten der Un-

terkunft um 400 Mio. Euro und die Leistun-

gen zur Eingliederung in Arbeit um 250 Mio. 

Euro erhöht. Des Weiteren erhält das BMAS 

bei den Bildungsmaßnahmen einen Auf-

wuchs um 179 Mio. Euro auf 312 Mio. Euro. 

Dieser Mittelaufwuchs ist für die berufsbezo-

gene Deutsch-Sprachförderung durch das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) vorgesehen. 

 

Der Abschluss der Haushaltsberatungen 

zeigt, dass für die Große Koalition der Haus-

halt ohne neue Schulden weiterhin Priorität 

hat. Die Fortsetzung der soliden Haushaltspo-

litik ist trotz der erheblichen finanziellen Be-

lastungen aus der Flüchtlingssituation mög-

lich.  

 

Einbruchsicherung: 

KfW-Förderung 
 

Wir sind wieder in der dunklen Jahreszeit an-

gekommen. Gerade in diesem Jahresab-

schnitt ist die Sicherung der eigenen vier 

Wände von überragender Bedeutung für das 

individuelle Wohlbefinden.  

 

Passend dazu ist in diesen Tagen ein neues 

Förderangebot der KfW gestartet: private Ei-

gentümer und Mieter können nun finanzielle 

Zuschüsse zur Sicherung gegen Wohnungs- 

und Hauseinbrüche in Anspruch nehmen. 

Diese Förderung geht auf die Initiative der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurück.  

 

Insgesamt ist das neue Zuschussprogramm 

auf drei Jahre angelegt. Es wurde vom Bund 

mit 30 Mio. Euro ausgestattet und ist Teil un-

seres umfassenden Ansatzes zur Bekämpfung 

der Einbruchskriminalität.  



 

6 Brief aus Berlin  November 2015                                                                                                             
 

 

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang zu-

nächst und vor allem eine ausreichende Prä-

senz der Polizei vor Ort. Die Bundespolizei 

wird bis 2018 insgesamt 3.000 neue Stellen 

erhalten. Mit dem Haushalt 2016 haben wir in 

dieser Woche die erste Rate von 1.000 Stellen 

aufgebracht und auch das Bundeskriminal-

amt um mehr als 300 Stellen verstärkt. Hieran 

müssen sich zahlreiche Länder ein Beispiel 

nehmen. Denn sie sind in erster Linie verant-

wortlich, wenn es um den Schutz der Bürge-

rinnen und Bürger vor Diebesbanden geht. 

  

Der Handlungsdruck ist enorm: Allein im ver-

gangenen Jahr kam es in Deutschland zu über 

150.000 Wohnungseinbrüchen. Fast die 

Hälfte der Einbruchsversuche wird aber abge-

brochen, wenn technische Schutzvorkehrun-

gen vorhanden sind. Genau hier setzen wir 

jetzt mit der neuen KfW-Förderung an. Denn 

einen Zuschuss gibt es nun für den Einbau o-

der die Nachrüstung einbruchhemmender 

Haus- oder Wohnungstüren, die Nachrüs-

tung von Fenstern, den Einbau von Ein-

bruchs- und Überfallmeldeanlagen, den Ein-

bau einbruchhemmender Gitter und Rolllä-

den und für baugebundenen Assistenzsys-

teme, wie zum Beispiel Bild- oder Gegen-

sprechanlagen.  

 

Die Förderung kann jeder beantragen, der in 

den Einbruchschutz einer bestehenden 

Wohnimmobilie investiert. Gefördert werden 

sowohl das Material als auch der fachgerechte 

Einbau durch Fachunternehmen. Wichtig ist, 

dass die Förderung vor Beginn der Umbauar-

beiten beantragt wird. Der Zuschuss liegt je 

nach Investitionskosten zwischen mindes-

tens 200 Euro und maximal 1.500 Euro (10 

Prozent der Investitionssumme).  

 

Die Förderung erfolgt im Rahmen des bereits 

bestehenden KfW-Programms „Altersgerecht 

Umbauen“, bei dem im Zuge der Einrichtung 

des neuen Zuschussprogramms zur Ein-

bruchsicherung die Förderkonditionen wei-

ter verbessert wurden. Wer Maßnahmen ge-

gen Wohnungseinbruch mit dem altersge-

rechten Umbau verbindet und gleichzeitig in 

beides investiert, kann sogar einen Zuschuss 

von maximal 5.000 Euro bekommen.  

 

Weitere Informationen und Förderdetails 

sind bei der KfW unter www.kfw.de/einbruch-

schutz abrufbar.   

 

Zweites Pflegestärkungsgesetz: 

Weitere Stärkung der  

Pflege durch CDU/CSU 
 

Das zweite Pflegestärkungsgesetz soll die Si-

tuation von Pflegebedürftigen, ihren Angehö-

rigen und Pflegern verbessern. Zu Jahresbe-

ginn wurde durch das erste Pflegestärkungs-

gesetz  (PSG I) schon ein erster Schritt der Ver-

besserung in dieser Hinsicht getan. Die bei-

den Gesetze bauen aufeinander auf und sind 

gegenseitige Ergänzungen bzw. Weiterent-

wicklungen.  

 

Durch das PSG I wurden zu Beginn des Jahres 

schon zahlreiche Verbesserungen in der 

Pflege und für die Betroffenen eingeführt. Ne-

ben einigen Anpassungen in den Leistungen 

und der Organisation im Pflegebereich, 

wurde der Pflegevorsorgefonds eingerichtet. 

Durch diesen sollen Beitragssteigerungen ab-

gefangen und bis 2034 durch jährliche Ein-

zahlung eine gewisse Summe erreicht wer-

den, um die schon genannten Steigerungen 

abzufedern und die anfallenden Leistungen 

der Pflegeversicherung weiterhin auf hohem 

Niveau zu finanzieren.  

 

Welche Neuerungen werden durch das PSG II 

eintreten? Eine der Hauptänderungen des PSG 

II ist das Inkrafttreten des neuen Grundsat-

zes, dass zukünftig alle Pflegebedürftigen ei-

nen gleichberechtigten Zugang zur Pflegever-

sicherung erhalten, unabhängig davon, ob sie 



 

7 Brief aus Berlin  November 2015                                                                                                             
 

unter physischen oder psychischen Ein-

schränkungen leiden. Anstatt der jetzt beste-

henden Pflegestufen werden fünf Pflegegrade 

eingeführt. Die Einstufung wird nicht mehr 

nach der Zeit die für die Pflege benötigt wird 

eingestuft, sondern nach der Schwere der Be-

einträchtigung (körperlich / geistig) und dem 

Grad der Selbstständigkeit.  

Des Weiteren gibt es eine Erweiterung der 

Leistungen durch das PSG II. Neben den 

schon bestehenden körperbezogenen Pflege-

maßnahmen und Hilfen bei der Haushalts-

führung werden pflegerische Betreuungs-

maßnamen zur Bewältigung und Gestaltung 

des alltäglichen Lebens im häuslichen Um-

feld als Regelleistung der Pflegeversicherung 

eingeführt.  

 

Darüber hinaus bedeutet das PSG II die Ein-

führung eines zusätzlichen Betreuungsange-

botes in Pflegeeinrichtungen, das durch die 

soziale Pflegeversicherung finanziert wird. 

Rentenbeiträge für mehr pflegende Angehö-

rige wird die Pflegeversicherung anhand fest-

gelegter Kriterien entrichten.  

 

Mit dem Inkrafttreten des neuen PSG II zum 1. 

Januar 2017 werden automatisch alle Pflege-

bedürftigen von ihrer Pflegestufe in einen 

Pflegegrad übergeleitet. Dabei wurde gesetz-

lich ausgeschlossen, dass durch die Überlei-

tung von der Pflegestufe in den Pflegegrad 

eine Schlechterstellung erfolgen kann. Bis 

zum 30. September 2016 müssen im Zuge der 

Entstehung des neuen Pflegebedürftigkeits-

begriffes und die fünf neuen Pflegegrade neue 

Pflegesätze vereinbart werden. Damit geht 

auch eine Überprüfung und gegebenenfalls 

Anpassung der Personalstrukturen und Per-

sonalrichtwertvereinbarungen einher 

 

Sollte das zweite Pflegestärkungsgesetz genau 

wie dessen Vorgänger im Gesetzgebungsver-

fahren auch vom Bundesrat beschlossen wer-

den, wird es zum 1. Januar 2017 in Kraft tre-

ten und hoffentlich vielen Bedürftigen und 

ihren Angehörigen, aber auch den Pflegerin-

nen und Pflegern eine zusätzliche Stütze sein.  

 

Einen Überblick über das Pflegestärkungsge-

setz erhalten Sie unter www.pflegestärkungs-

gesetz.de.  

 

Weiterentwicklung der  

Gewerbesteuer: 

Meine Rede im Wortlaut 
 

„Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wenn viele von uns in einigen Wo-

chen mehr oder weniger text- und tonsicher 

vor dem Weihnachtsbaum besinnliche Weih-

nachtslieder singen, wird ein Klassiker si-

cherlich nicht fehlen: Alle Jahre wieder. 

 

Mit Blick auf die heutige Debatte könnten wir 

dieses Lied aber auch heute schon anstim-

men. Denn wir führen auch diese Debatte je-

des Jahr wieder. 

 

Zur vorweggenommenen Besinnlichkeit ge-

hört, dass wir alle die gleiche Zielsetzung ver-

folgen, die auch gut und wichtig ist: die Stabi-

lisierung der Finanzen von Städten und Ge-

meinden. Aber diese Bundesregierung und 

diese Koalition arbeiten längst mit einem 

Strauß unterschiedlicher Maßnahmen auf 

dieses Ziel hin. Der Kollege Lerchenfeld hat in 

der gebotenen Ausführlichkeit bereits viele 

der unterschiedlichen Maßnahmen erläutert. 

Die reichen von der Übernahme der Kosten 

für die Grundsicherung im Alter und bei der 

Erwerbsminderung bis hin zu der kürzlich be-

schlossene Übernahme von Kosten im Zu-

sammenhang mit der Asyl- und Flüchtlings-

situation in Deutschland. Wir helfen den 

Kommunen. Das machen wir, weil wir starke 

Kommunen wollen, das machen wir, weil wir 

stabile Finanzen in den Kommunen wollen, 

und das machen wir, weil wir mit der Stär-

kung der Infrastruktur mehr Lebensqualität 

in den Kommunen wollen. 

 

http://www.pflegestärkungsgesetz.de/
http://www.pflegestärkungsgesetz.de/
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Diese Ziele haben wir durch konkrete Maß-

nahmen auch zu unseren gemacht, obwohl 

nach der Kompetenzverteilung unserer Ver-

fassung die Länder primär zuständig für die 

Kommunen sind und auch bleiben müssen. 

Aber der Bund hilft. Wir helfen den Kommu-

nen, weil wir ein verlässlicher Partner der 

Kommunen sind, obwohl das nicht unsere 

primäre Pflicht ist. Wir bekräftigen auch an 

dieser Stelle gerne, dass die kommunal-

freundliche Politik dieser Bundesregierung 

von uns aus voller Überzeugung getragen 

wird. Deswegen habe ich wohlwollend zur 

Kenntnis genommen, dass Sie die von uns ge-

setzten Ziele in Ihrem Antrag als durchaus er-

strebenswert definieren. Es kommt nicht alle 

Tage vor, dass uns selbst die Linken beschei-

nigen, eine richtige Zielsetzung mit unserer 

Politik zu verfolgen. 

 

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, so viel 

Einigkeit und Besinnlichkeit gibt es auf den 

zweiten Blick dann doch wieder nicht, und 

wir haben auch durchaus unterschiedliche 

Ansichten, mit welchen Mitteln wir diese 

Ziele erreichen wollen. Um es vorwegzuneh-

men: Ich glaube, es wird Sie nicht wirklich 

überraschen, dass ich am Ende der Rede emp-

fehlen werde, Ihren Antrag abzulehnen. Dafür 

gibt es zahlreiche Gründe. 

 

Mit diesem Antrag wird suggeriert, dass sich 

Anwälte, Ärzte, Ingenieure oder Architekten 

und viele Freiberufler in unserem Land au-

ßerhalb der Steuerordnung bewegen würden. 

Nichts anderes lässt es vermuten, wenn der 

Tenor Ihres Antrags sinngemäß lautet: Die 

Freiberufler nutzen die kommunale Infra-

struktur und sollten sich endlich an ihrer Fi-

nanzierung beteiligen. 

 

Wir wollen hier einige Sachen klarstellen. Die 

freien Berufe tragen natürlich ihren Teil zur 

Finanzierung der kommunalen Infrastruktur 

bei. Die Grundsätze ihrer Besteuerung sind im 

Einkommensteuergesetz niedergeschrieben. 

Ein Teil der Einkommensteuer - es sind 15 

Prozent - wird den Kommunen direkt zuge-

führt. Jetzt werden Sie sagen: Da ist noch Luft 

nach oben. - Als Kommunalpolitiker - ich bin 

Stadtverordneter in meiner Heimatstadt 

Oberursel - sehe ich das durchaus ähnlich. 

Aber das ist heute nicht unser Thema, son-

dern die Auferlegung der Gewerbesteuer-

pflicht für Freiberufler, und die halte ich für 

falsch. 

 

Die Einkommensteuer, die auch für Freibe-

rufler gilt, ist eine beachtliche Komponente 

von Gemeindehaushalten. Außerdem: Der 

kommunale Anteil an der Einkommensteuer 

wird zusätzlich durch Bundesmittel verstärkt, 

die den Kommunen und deren Infrastruktur 

zugutekommen. Der Bund beteiligt sich 

durch kluge Programme und Fördermaßnah-

men an der Unterstützung der Kommunen, 

vor allem der strukturschwachen Kommu-

nen, zum Beispiel durch das Bund-Länder-

Programm „Die soziale Stadt“, in dem es um 

städtebauliche Aufwertung von benachteilig-

ten Städten geht. 

 

Eine sehr finanzschwache Kommune in mei-

nem Nachbarwahlkreis nimmt mit großer Be-

geisterung an diesem Programm teil und hat 

so trotz klammer Kassen die Möglichkeit, er-

heblich in die kommunale Infrastruktur zu 

investieren. Das zeigt: Der Bund wirkt hier 

freiwillig daran mit, dass auch finanzschwa-

che Kommunen mitgenommen werden und 

nicht auf der Strecke bleiben, und das ist auch 

gut so. 

 

Ohne Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung 

von Finanzbeamten in den Steuerbehörden 

und steuererklärenden Freiberuflern würde 

es nicht gehen, wenn wir Ihre Vorschläge um-

setzen würden; denn nach Ihrem Entwurf sol-

len Freiberufler sowohl einkommen- als auch 

gewerbesteuerpflichtig sein und ihre unter-

schiedlichen Steuerschulden miteinander 

verrechnen. Denken Sie doch einmal an den 

Verwaltungsaufwand. 
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Mit welchen Instrumenten die kommunale 

Finanzkraft gestärkt wird, wird im Rahmen 

der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbe-

ziehungen zu klären sein. Aus eigener Erfah-

rung vor Ort warne ich uns alle, nach ver-

meintlich einfachen Lösungen zu suchen. 

Dazu zählt auch, dass wir uns davor hüten 

sollten, die Gewerbesteuer entgegen der Rea-

lität vor Ort zu glorifizieren. Die Gewerbe-

steuer ist eine sehr konjunkturanfällige und 

damit keine verlässliche Steuer. Darauf hat 

schon die sogenannte Troeger-Kommission 

in Vorbereitung der letzten großen Gemein-

definanzreform aufmerksam gemacht. 

 

Es gibt sicherlich viele weitere Anekdoten von 

Kolleginnen und Kollegen, die auch in der 

Kommunalpolitik aktiv sind und die Ihnen 

berichten könnten, was bei Turbulenzen in 

der Gewerbesteuer so alles passieren kann. 

Allein in meiner Heimatstadt riss erst kürz-

lich eine Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe 

von 37 Millionen Euro ein großes Loch in den 

kommunalen Ergebnishaushalt. 

 

Für eine mittelgroße Stadt ist das verdammt 

viel Geld. Daher: Ja, die Finanzkraft und die 

Infrastruktur vor Ort müssen gestärkt wer-

den, aber ob die Ausweitung der Gewerbe-

steuer hierbei das geeignete Mittel ist - da 

würde ich doch ein großes Fragezeichen set-

zen. Die CDU/CSU-Fraktion bleibt ein verläss-

licher Partner der Kommunen, und sie wird 

sich im Rahmen der Neuordnung der Bund-

Länder-Finanzbeziehungen für einen zufrie-

denstellenden, aber vor allem für einen stabi-

len und nachhaltigen Kompromiss stark ma-

chen. Die Menschen vor Ort können sich si-

cher sein, dass wir am kommunalfreundli-

chen Kurs dieser Bundesregierung festhalten 

und dass wir diesen weiterhin zu einer wich-

tigen Grundlage unserer Arbeit machen. 

 

Vielen Dank.“   

 

 

Jakob Schorr: 

Praktikumsbericht 
 

Ich war aufgeregt, als ich am Morgen des 05. 

Oktober vor dem Eingang des Jakob-Kaiser-

Hauses in der Dorotheenstraße angekommen 

war. Nach meiner Bewerbung im vergange-

nen Jahr stand ich nun voller Vorfreude im 

Deutschen Bundestag. Es dauerte nicht lange, 

da kam Praktikantin Aliza an den Empfang 

und nahm mich mit in den fünften Stock. Im 

Büro angekommen, wurde ich sehr herzlich 

vom Team empfangen und aufgenommen. 

Ich bekam einen eigenen Arbeitsplatz mit 

Laptop und schon ging es los. 

Die erste Woche meines zweiwöchigen Schul-

praktikums war eine sitzungsfreie Woche. 

Hier habe ich den Büroalltag eines Abgeord-

neten kennengelernt. Ich durfte die Post beim 

Etagendienst holen und öffnen. Für eine 

Schülergruppe aus dem Wahlkreis habe ich 

mit Aliza zusammen Bundestagstaschen mit 

Informationsmaterial gepackt, 133 Stück. 

Ebenso durfte ich für Markus Koob Termine 

aus den Kalendern der Kommunen des Wahl-

kreises recherchieren und die Mappen mit 

den entsprechenden Drucksachen für die 

Ausschusssitzungen der kommenden Woche 

vorbereiten. Außerdem waren Gäste aus dem 
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Wahlkreis im Bundestagsbüro und erhielten 

eine private Führung durch den Bundestag.  

 

Die zweite Woche des Praktikums war eine 

Sitzungswoche. Montags ging es los mit einer 

Anhörung des Finanzausschusses und weiter 

mit einer Anhörung des Familienausschus-

ses. Dienstags morgens stand die Sitzung der 

AG Finanzen der CDU/CSU-Fraktion auf dem 

Plan, bevor das Team mit Markus Koob eine 

Schülergruppe aus dem Wahlkreis an der 

Kuppel des Reichstagsgebäudes empfing. Am 

Mittwoch waren die Sitzungen von Finanz- 

und Familienausschuss am Vormittag, nach-

mittags hatte das Team einen Fototermin, pa-

rallel zur Fragestunde im Plenum. Der Don-

nerstag war geprägt von der Plenarsitzung mit 

der Regierungserklärung von Bundeskanzle-

rin Dr. Angela Merkel. Als Praktikant konnte 

ich mir in der Ausweisstelle des Deutschen 

Bundestages eine Presseakkreditierung aus-

stellen lassen. Damit konnte ich im Plenar-

saal auf dem Presserang sitzen und ich durfte 

Fotos machen. Mit dem Hausausweis, den 

Praktikanten bekommen, konnte ich mich 

überall in den Gebäuden des Deutschen Bun-

destages bewegen. So bin ich vor der Plenar-

sitzung durch den Fuhrpark der Minister ge-

gangen und bin durch den Abgeordnetenein-

gang in das Reichstagsgebäude. Hierbei habe 

ich viele Politiker und Minister getroffen, wie 

zum Beispiel den Bundesverkehrsminister 

Alexander Dobrindt, Bundesverteidigungs-

ministerin Ursula von der Leyen und Cem Öz-

demir, Parteivorsitzender von Bündnis 

90/Die Grünen. Während der Regierungser-

klärung und der anschließenden Aussprache 

konnte ich von der Pressetribüne viele Fotos 

machen. Am späten Vormittag kam dann die 

Schülergrüppe aus dem Wahlkreis mit ca. 130 

Personen. Während das Team den Empfang 

mit der Personenkontrolle koordinierte 

durfte ich die Schülerinnen und Schüler in 

den Raum begleiten, wo Markus Koob Fragen 

beantwortete, bis er zur namentlichen Ab-

stimmung über das Asylgesetzespaket wieder 

in den Plenarsaal musste. Am Nachmittag war 

ich im Deutschen Dom am Gendarmenmarkt, 

wo im Rahmen des Praktikantenprogramms 

des Bundestages das Rollenspiel „Plenarsit-

zung“ stattfand. Die Praktikantinnen und 

Praktikanten sitzen in Fraktionen  zusam-

men, ein Thema wird vorgegeben und dann 

wird erst auf Fraktionsebene und danach im 

Plenum darüber debattiert, bevor es zu einer 

namentlichen Abstimmung kommt. Es war 

sehr interessant und hat mir viel Spaß ge-

macht. Anschließend nahm ich im ZDF-

Hauptstadtstudio an der Aufzeichnung der 

Sendung Maybrit Illner teil. Am Abend war 

ich im Paul-Löbe-Haus bei der Ausstellungs-

eröffnung über die Deutsch-Israelischen Be-

ziehungen, die 2015 ihr 50-jähriges Jubiläum 

feiern. An meinem letzten Tag besuchte ich 

morgens noch einmal die Plenarsitzung, be-

vor ich mit dem Team den traditionellen 

Praktikantenabschied mit selbstgemachten 

Kuchen und einer kleinen Rede, beging. 

 

In den zwei Wochen als Praktikant bei Markus 

Koob habe ich einen sehr vielfältigen und in-

teressanten Einblick in das Arbeitsfeld eines 

Bundestagsabgeordneten und dessen Büro er-

halten. Meine Erwartungen an das Praktikum 

wurden in dieser recht kurzen Zeit bei weitem 

übertroffen.  

 

Für die tolle Zeit möchte ich mich ganz herz-

lich bei Markus Koob und seinem hervorra-

gendem Team, Jonny Kumar, Ria Schulz, Jo-

hannes Dehn und Armin Grabs, bedanken. Ihr 

seid Spitze! 

 

Schlussendlich kann ich ein Praktikum im 

Deutschen Bundestag nur empfehlen, da es 

eine einzigartige Erfahrung ist.  

Impressum und Kontakt 
Markus Koob MdB - Platz der Republik 1 - 

11011 Berlin - Tel 030 - 227 - 7 55 49 
markus.koob@bundestag.de 
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